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Alß vom Feind aus Weissenburg hiesige 
  Statt vnd Churfürstliche Beambte zur Contri- 
  bution238 schrifftlich erfordert worden, ist 
  soliches von Preuambts wegen dem Churfürstlichen  
  Rath vnd Rentmaister239 zu Straubing durch 
  aigen Pothen firderlichst communicirt vnd Be- 
  schaid erholt, also zu Potenlohn vnd 1½ Tag 
  Wartgelt ausgelegt worden den 26. Xber 
        1 fl. 32½ kr. 
 
Demnach der Pfleger alhie vnd damals comman- 
  dirente Haubtman Möhner vf Bezallung der  
  Poten vnd Postilion240 hart antringendt241, die 
  Gelter von den Preugefellen herzeschiessen, haben 
 

Huius fl. 2 kr. 42½  
 

[fol. 141r] 
 
  haben [sic] wolle vnd doch kein Curfürstliche242 Anschaffung243 wie sich 
  gebirth nit verhanden gwest, hat man sich der- 
  entwegen bei Churfürstlicher Rentstuben durch 
  aignen Pothen angefragt vnd Potnlohn aus- 
  gelegt 
        1 fl. 10 kr. 
 
Zu vnderschidlichmaln von Churfürstlichen Befelchen, 
  so zu Minchen den Regenspurgischen Ordinary Pothen 
  vfgeben, vnderweegs zu Sall abgelegt vnd von  
  dorten hieher gelifert, als auch öffters 
  den Ambtsberichtn vnd -schreibn nacher Strau- 
  bing mit Gelegenheit hin vnd wider zebringen 
  zu Trinckhgelt bezalt worden 
        1 fl. 15 kr. 
 

Huius fl. 2 kr. 25 
 
Summa der Außgab auf Pottnlohn 
 

thuet 26 fl. 52½ kr. 

                                                 
238 Dasjenige, was an Geld, Naturalien etc. zu liefern ist, um vor Plünderung und Brand (in dem Fall 

„Brandschatzung“ genannt) verschont zu bleiben. Auch der Akt der Forderung wird – wie hier – als 
Kontribution bezeichnet. KRÜNITZ: Encyklopaedie, Bd. 8, S. 365 (ausführliche Abhandlung S. 365-
373). Ein im Dreißigjährigen Krieg übliches Verfahren; nach Wissen des Bearbeiters war bislang un-
bekannt, daß Kelheim 1646/47 mit einer Kontribution bedroht worden war; sh. hierzu HA 1646/47, 
Der Krieg ist wieder in Kelheim – Neues zur Geschichte Kelheims. 

239 Wie oben, S. 153, Anm. 235. 
240 Fuhrmann der fahrenden und Reiter der reitenden Post (ADELUNG: Wörterbuch III, Sp. 816), Boten-

läufer (GRIMM : Wörterbuch, Buchausgabe Bd. 13, Sp. 2029). 
241 eindringlich. 
242 „Curfürstliche“ wurde über der Zeile eingefügt. 
243 Anordnung. 


